Allgemeine Einkaufsbedingungen Vogelsang Elektromotoren GmbH

§ 1 Allgemeines
(1) Die Rechtsbeziehung zwischen Lieferant und Besteller richtet sich
nach diesen Einkaufsbedingungen und etwaigen sonstigen Vereinbarun-
gen. Diese gelten, nachdem sie dem Besteller einmal zugegangen sind,
auch ohne ausdruckliche Bezugnahme fiir alle zukunftigen Geschéfte.
(2) Entgegenstehende Geschéftsbedingungen des Besteller gelten nicht,
es sei denn, wir hatten ihrer Geltung ausdrucklich zugestimmt. Abwei-
chende Geschaftsbedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht,
wenn sie bei Vertragsabschluss nicht nochmals ausdricklich zurtickge-
wiesen werden.

§ 2 Bestellung
(1) Liefervertréage ( Bestellung und Annahme ) und Lieferabrufe sowie
Anderungen und Ergénzungen bedirfen der Schriftform.
(2) Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 3 Wochen seit
Zugang an, so ist der Besteller zum Widerruf berechtigt.
(3) Der Besteller kann im Rahmen der Zumutbarkeit fir den Lieferanten
Anderungen des Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausfiihrung ver-
langen. Dabei sind die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich Mehr-
und Minderkosten sowie der Liefertermine einvernehmlich zu regeln.

§ 3. Geheimhaltung
(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kauf-
mannischen und technischen Einzelheiten, die Ihnen durch die Ge-
schaftsbeziehungen bekannt werden, als Geschéaftsgeheimnis zu behan-
deln.
(2) Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und ahnliche Gegenstan-
de durfen unbefugten Dritten nicht Uberlassen oder sonst zugénglich ge-
macht, nur fur Zwecke des jeweiligen Vertrages zwischen Lieferant und
Besteller und nicht fiir anderweitige Zwecke des Lieferanten verwendet
werden. Die Vervielféltigung solcher Gegenstande ist nur im Rahmen der
betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen
zulassig.
(3) Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.

§ 4 Lieferung und Konformitét
(1) Vereinbarte Liefertermine sind verbindlich. MaRgebend fiir die Einhal-
tung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware beim
Besteller. Der Lieferant hat die Ware, unter Beriicksichtigung der iblichen
Zeit fur Verladung und Versand rechtzeitig bereitzustellen.
(2) Bei der Durchfiihrung der Lieferung ist die Verpackungsverordnung
vom 19. Juni 1991 zu beachten. Der Lieferant hat fiir eine auf die Ver-
sandart abgestimmte sichere Transportverpackung Sorge zu tragen.
(3) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgen Lieferung und Versand
auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Mehrkosten fiir eine zur Einhal-
tung von Lieferterminen notwendige beschleunigte Beférderung sind vom
Lieferanten zu tragen.
(4) Bei Auftragsabwicklung ist die Beigabe einer EG- Konformitatserkla-
rung im Sinne der fir das Produkt anzuwendenden EG Richtlinien erfor-
derlich. Bei elektrotechnischen Produkten wird die CE-Kennzeichnung
gemaf Richtlinie 89/336/EWG in der letzten giltigen Fassung (EMV-
Richtlinie) nétig.

8 5 Lieferverzug
(1) Mit einer vom Lieferanten zu vertretenden Uberschreitung gerét die-
ser ohne Mahnung in Verzug. Der Lieferant hat den Besteller unverziig-
lich Uber absehbare Lieferverzogerungen in Kenntnis zu setzten.
(2) Im Falle des Lieferverzugs stehen dem Besteller die gesetzlichen
Anspriche, insbesondere auf Ersatz eines dem Besteller durch den
Verzug entstandenen Schadens zu. So gehen z.B. Mehrkosten,
insbesondere im Falle notwendiger Deckungskéaufe, zu Lasten des
(Bf@ent@nbehaltlose Annahme der verspateten Lieferung bedeutet kei-
nen Verzicht auf Ersatzanspriche.

§ 6 Hohere Gewalt
Hohere Gewalt, Arbeitskdmpfe, Unruhen, behordliche Malinahmen und
sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereig-
nisse befreien die Vertragspartner fur die Dauer der Stérung und im Um-
fang ihrer Wirkung der Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn die Ereig-
nisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertrags-
partner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rah-
men des Zumutbaren unverziglich die erforderlichen Informationen zu
geben und ihre Verpflichtungen den veranderten Verhéltnissen nach Treu
und Glauben anzupassen.

§ 7 Méangelanzeige und Gewahrleistung
(1) Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschéaftsgang
zu untersuchen und einer Qualitatspriifung zu unterziehen. Der Lieferant
verzichtet auf den Einwand verspateter Mangelriige, wenn die im genann-
ten Ablauf entdeckten Mangel unverziiglich bzw. die nicht entdeckten
Mangel unverziglich nach ihrer Entdeckung angezeigt werden. Die ge-

setzlichen Gewahrleistungsanspriiche stehen dem Besteller ungekirzt
zu.

(2) Wahlweise kann der Besteller vom Lieferanten Mangelbeseitigung
oder Ersatzlieferung verlangen. In dringenden Féllen oder bei Saumnis
des Lieferanten kann der Besteller die Mangelbeseitigung auf Kosten des
Lieferanten veranlassen.

(3) Soweit keine abweichende schriftlich Vereinbarung getroffen wurde,
betragt die Gewahrleistungsfrist 24 Monat ab Datum der Lieferung bzw.
Inbetriebnahme, falls zutreffend.

§ 8 Produkthaftung und Ruckruf
(1) Fur den Fall, dass der Besteller aufgrund von Produkthaftung in An-
spruch genommen wird, stellt der Lieferant den Besteller von allen An-
spriichen frei und trégt alle notwendigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme, sofern und soweit der Schaden durch
einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ver-
ursacht worden ist. In Féllen von verschuldensunabhangiger Haftung gilt
dies jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern
die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt,
tragt er insoweit die Beweislast.
(2) Der Lieferant tbernimmt in diesen Fallen alle Kosten und Aufwen-
dungen, einschlie3lich der Kosten einer etwaigen Rechtverfolgung oder
Ruckrufaktion. Im tbrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

8§ 9 Ausfihrung von Arbeiten
(1) Personen, die in Erfullung des Vertrages Arbeiten auf dem Werksge-
lande des Bestellers ausfiihren, haben die Bestimmungen der entspre-
chenden Betriebsordnung zu beachten.
(2) Die Haftung fir Unfélle, die diesen Personen auf dem Werksgelande
zustol3en, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch vorsatzliche oder
grob fahrlassige Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erful-
lungsgehilfen des Bestellers verursacht wurde.

§ 10 Schutzrechte
(1) Der Lieferant steht dafiir ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lie-
ferung keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Wird der Besteller we-
gen einer solchen Verletzung in Anspruch genommen, stellt der Lieferant
den Besteller von allen Anspriichen frei und trégt alle notwendigen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme.
(2) Sofern der Lieferant Uber Schutzrechte verfugt, welche die Anwen-
dung der von ihm gelieferten und fiir eine spezielle Verwendung geschaf-
fenen Erzeugnisse zum Gegenstand haben, gewahrt er den Besteller im
Umfang der gelieferten Erzeugnisse ein kostenloses Mitnutzungsrecht.

§ 11 Ubertragbarkeit
Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhéltnis dirfen nur mit unserer
schriftlichen Zustimmung auf Dritte tbertragen werden. Der Lieferant wird
den Besteller unverziiglich vorher in Kenntnis setzen, falls aufgrund ver-
langerter Eigentumsrechte etwaiger Vorlieferanten die Abtretung der ge-
gen uns entstehende Forderung notwendig wird.

§ 12 Rucktritt

Der Besteller ist unbeschadet sonstiger Kiindigungs- und Rucktrittsrechte
berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder vom Vertrag insgesamt oder
teilweise zurlickzutreten, wenn sich die Kreditwirdigkeit oder die Lieferfa-
higkeit des Lieferanten sich derart verschlechtert, dass eine Erfiillung des
Vertrages gefahrdet erscheint, der Lieferant seine Zahlungen einstellt
und/oder ein Insolvenzverfahren gegen ihn eingeleitet oder die Erdffnung
eines Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wird.

8§ 13 Nebenabreden, anwendbares Recht
(1) Es gibt keine miindlichen Vereinbarungen, Vertragsanderungen oder
sonstige Nebenabreden zwischen Besteller und Lieferant. Diese bedirfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fur die Abbedingung
des Schriftformerfordernisses.
(2) Samtliche Rechtsbeziehungen zwischen Lieferant und Besteller un-
terliegen ausschlieRlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Deutschem Recht, soweit nichts anderes vereinbart ist. Das UN Kaufrecht
vom 11. April 1980 findet keine Anwendung.

§ 14 Erflullungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
(1) Erfullungsort und Gerichtsstand ist Bochum.
(2) Sollten einzelnen Bestimmungen dieser Bedingungen und der getrof-
fenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird die
Gililtigkeit des Vertrages nicht berihrt. Die Vertragspartner verpflichten
sich die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg
moglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

§ 15 Lieferanschrift
Vogelsang Elektromotoren GmbH, Mausegatt 13 , 44866 Bochum

Stand Februar 2004



	§ 4 Lieferung und Konformität
	§ 5 Lieferverzug
	§ 6 Höhere Gewalt
	§ 7 Mängelanzeige und Gewährleistung


	§ 10 Schutzrechte
	§ 11 Übertragbarkeit
	§ 12 Rücktritt
	§ 13 Nebenabreden, anwendbares Recht

